
AGB 

 

 

# Geltungsbereich 

Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Reparaturbedingungen (im folgenden kurz AGB) gelten für 

Verträge zwischen Handwerksbetrieb Capptuller GmbH, vertreten durch Geschäftsführer, Herrn Björn Capptuller, 

Pinneberger Chaussee 105 c, 25436 Moorrege, Telefon, 04122-4029000, Mail info@capptuller.de (im folgenden kurz 

Capptuller GmbH und Ihren Kunden (Verbraucher und Unternehmer). 

Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende bzw. ergänzende Bedingungen des Kunden werden nicht 

anerkannt. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, § 13 BGB. 

Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 

eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, § 14 BGB. 

 

# Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbrauchern steht in bestimmten gesetzlich geregelten Fällen ein Widerrufsrecht zu. In diesem Fall belehren wir Sie 

hierüber gesondert. 

 

# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

1. Vertragsabschluss 

 

1.1 Bestellungen des Kunden bei Capptuller GmbH, stellen lediglich ein Angebot an Capptuller GmbH zum 

Abschluss eines Vertrages dar. Die Bestellbestätigung ist keine Annahme des Vertrages durch Capptuller 

GmbH. 

1.2 Angebote gegenüber Unternehmen sind grundsätzlich freibleibend. 

1.3 Sollte nach Annahme des Angebots oder vereinbartem Ausführungsbeginn die Leistung nicht innerhalb von 

drei Monaten abgerufen werden, so hat der Auftragnehmer im Falle von Lohn- und Materialkosten-

änderungen das Recht, die Durchführung des Vertrages zu entsprechend geänderten Vertragspreisen 

anzubieten. Wenn der Auftraggeber nicht zustimmt, so hat der Auftragnehmer das Recht den Vertrag zu 

kündigen. Das gilt nicht für vereinbarte längere Ausführungsfristen. 

1.4 Die Annahme erfolgt durch Capptuller GmbH mit gesonderter Auftragsbestätigung oder mit Lieferung der 

Ware. 

1.5 Für unsere Lieferungen und Leistungen, Auskünfte, Angebote, Beratungen und Reparaturen, gelten die 

nachstehenden Bedingungen. Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn und soweit wir sie 

ausdrücklich schriftlich anerkennen. 

 

 

2. Lieferung 

 

2.1 Capptuller GmbH liefert ab Lager an die vom Kunden angegebene Adresse in Deutschland. Ist der Kunde 

Unternehmer, geht die Gefahr mit Übergabe der Ware an den Spediteur bzw. bei Abholung durch den Kunden 

bei Versandbereitschaft auf den Kunden über. 

 

 



3. Preise, Skonto, Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt 

 

3.1 Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. MwSt. und zzgl. Verpackungs- und Versandkosten. 

3.2 Zahlungen sind sofort und ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung fällig, soweit keine abweichende 

Vereinbarung getroffen oder auf der Rechnung abweichende Zahlungsfristen ausgewiesen wurden.  

3.3 Skonto muss vereinbart sein und wird nur dann gewährt, wenn die jeweilige Abschlagszahlung und die 

Schlusszahlung innerhalb der vereinbarten Frist auf dem Konto der Capptuller GmbH gutgeschrieben sind. 

3.4 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von Capptuller GmbH (nachfolgend: 

Vorbehaltsware). 

3.5 Ist der Kunde Unternehmer, gilt daneben folgendes: 

Der Unternehmerkunde ist befugt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb an Dritte 

weiter zu veräußern, wenn sichergestellt wird, dass die Zahlung an Capptuller GmbH erfolgt und dass das 

Eigentum auf den Dritten erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 

 

# Allgemeine Reparatur- und Montagebedingungen 

1. Kosten 

1.1 Verbindliche Kostenvoranschläge werden nur ausdrückliche Anforderung durch den Kunden erstellt. 

1.2 Ein vom Vertragspartner gewünschter Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, wenn er von uns schriftlich 

abgegeben und als verbindlich bezeichnet wird. Für die zur Abgabe des Kostenvoranschlages 

erforderlichen Leistungen werden dem Vertragspartner berechnet, soweit die Reparatur nicht 

durchgeführt wird oder sie bei der Durchführung der Reparatur nicht verwertet werden können. 

1.3 Ergibt sich während der Reparatur, dass die zu erwartenden Kosten der Reparatur die unverbindlich 

veranschlagten Kosten übersteigen und nicht in einem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis zum Zeitwert 

der zu reparierenden Sache stehen, werden wir den Vertragspartner unverzüglich hierüber informieren. 

Gleiches gilt für Mängel, die wir erst bei Gelegenheit der Reparatur feststellen und die bislang nicht vom 

Umfang des Reparaturauftrages umfasst waren. 

1.4 Die Sache wird nach einem von uns nicht zu vertretenden Abbruch einer Reparatur nur auf ausdrücklichen 

Wunsch des Vertragspartners gegen Erstattung der hierdurch entstehenden Kosten wieder in den 

Ursprungszustand zurückversetzt. 

1.5 Bei der Berechnung der Reparatur sind die Preise für verwendete Teile, Materialien und Sonderleistungen 

sowie Preise für Arbeitsleistungen, die Fahrt- und Transportkosten jeweils gesondert auszuweisen. Wird 

die Reparatur aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme 

auf den Kostenvoranschlag, wobei nur Abweichungen im Leistungsumfang besonders aufzuführen sind. 

1.6 Der Zeitaufwand für die Hin- und Rückfahrt zum Arbeitsort, die Nutzung des Werkstattwagens und die 

Arbeitsvorbereitung/Rüstzeit zum Herrichten der Werkzeuge, Informationen der Elektroinstallateure 

durch die Vorgesetzten, sowie sonstige Arbeiten zur Vorbereitung der Tätigkeiten werden nach 

Zeitaufwand berechnet. 

1.7 Da Fehlersuchzeit Arbeitszeit ist, wird – im Falle, dass keine Gewährleistungsarbeiten vorliegen – der 

entstandene und zu belegende Aufwand dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn ein Auftrag nicht 

durchgeführt werden kann, weil:  

- der beanstandete Fehler unter Beachtung der Regeln der Technik nicht festgestellt werden konnte 

- der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt hat 

- der Auftrag während der Durchführung zurückgezogen wurde 

 

 

2. Beendigung 

Kündigt der Kunde den Vertrag, so hat er die bis dahin angefallenen Arbeiten und Kosten, einschließlich der 

Aufwendungen für bestellte und bereits beschaffte Ersatzteile, Materialien, Betriebsstoffe und weitere 

Handwerksleistungen (z.B. eines Subunternehmers) zu bezahlen. 

 



3. Mitwirkungspflichten 

 

3.1 Der Kunde hat die Pflicht, für angemessene Arbeitsbedingungen und die Sicherheit am  

Ort der Reparatur bzw. der Montage zu sorgen. 

3.2 Der Kunde ist verpflichtet die erforderliche Energie einschließlich der erforderlichen Anschlüsse auf seine 

Kosten bereitzustellen. 

3.3 Der vereinbarte Liefer- oder Fertigstellungstermin ist nur dann verbindlich, wenn die Einhaltung nicht 

durch Umstände, die der Werkunternehmer nicht zu vertreten hat, unmöglich gemacht wird. Als solche 

Umstände sind auch Änderungen sowie Fehlen von Unterlagen (nicht geplante zusätzl. Erweiterungen, 

Baugenehmigungen u. a.) anzusehen, die zur Auftragsausführung notwendig sind. 

3.4 Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach, so ist Capptuller GmbH berechtigt, aber nicht 

verpflichtet, an seiner Stelle und auf seine Kosten die Handlungen vorzunehmen (sanitäre Einrichtungen, 

Stellplätze für Fahrzeuge und Ware). 

3.5 Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Kunden bleiben im Übrigen unberührt. 

 

 

4. Frist für die Ausführung der Reparatur oder Montage 

 

4.1 Die Angaben von Capptuller GmbH über Reparatur- oder Montagefristen beruhen auf Schätzungen und 

sind unverbindlich. 

4.2 In Fällen nicht voraussehbarer betrieblicher Behinderungen (z.B. Arbeitseinstellungen, 

Beschaffungsschwierigkeiten von Ersatzteilen, Lieferungs- oder Leistungsverzug von Zulieferanten) sowie 

bei behördlichen Eingriffen, höherer Gewalt, Arbeitskämpfen und Einschränkungen durch Pandemien, 

nicht erbrachte Vorleistungen durch andere Gewerke verlängern sich auch verbindliche Fristen 

angemessen. 

 

 

5. Abnahme der Reparatur oder Montage, Übernahme durch den Kunden 

 

5.1 Der Kunde ist zur Abnahme verpflichtet, sobald ihm die Fertigstellung angezeigt worden ist. Wegen 

unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. 

5.2 Kommt der Kunde mit der Abnahme in Verzug, so gilt die Abnahme nach Ablauf von zwölf Werktagen seit 

Anzeige der Fertigstellung als erfolgt. Hat der Kunde die Anlage ohne Abnahme in Benutzung genommen, 

gilt die Abnahme nach Ablauf von sechs Werktagen nach Beginn der Benutzung als erfolgt. Vorbehalte 

wegen erkennbarer Mängel hat der Kunde in diesen Fällen spätestens bis zu den vorstehend genannten 

Zeitpunkten geltend zu machen. 

 

 

6. Gewährleistung  

 

6.1 Der Kunde hat einen Mangel der Reparatur oder Montage Capptuller GmbH unverzüglich mitzuteilen. Hat 

der Kunde ohne Einwilligung von Capptuller GmbH Instandsetzungs- oder Montagearbeiten unsachgemäß 

selbst ausgeführt oder von einem Dritten ausführen lassen, so entfällt die Haftung von Capptuller GmbH 

für diese Arbeiten. Das gleiche gilt, wenn auf Wunsch des Kunden der Austausch von 

erneuerungsbedürftigen Teilen unterbleibt. 

6.2 Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für alle Arbeitsleistungen, Reparaturen etc., die keine 

Bauleistungen sind, und für eingebautes Material. Ausgenommen davon sind Betriebsstoffe, 

Batterien/Akkus und Leuchtmittel. 

6.3 Wenn unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Lieferungen bzw. 

Leistungen vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht 

den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jede Gewährleistung, es sei denn, dass der Auftraggeber 

nachweist, dass der Mangel hierauf nicht beruht. 



6.4 Ein Mangel liegt nicht vor bei branchenüblichen Abweichungen der gelieferten Ware von der 

Auftragsbestätigung. Bei Waren, die als deklassiertes oder gebrauchtes Material verkauft worden sind, 

stehen dem Käufer keine Ansprüche wegen etwaiger Mängel zu. 

6.5 Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Die Rechte aus einer etwaigen Garantie werden durch 

diese AGB weder ausgeschlossen noch beschränkt. 

6.6 Unsere Leistungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgeführt. Hierfür 

übernehmen wir die Gewähr. Für Beschädigungen unserer Leistungen, die durch unsachgemäßen 

Gebrauch,  Beschädigung oder Bearbeitung durch Dritte oder sonstige, nicht durch uns zu vertretende 

Umstände hervorgerufen sind, haften wir nicht. 

6.7 Mängelansprüche des Kunden, der Unternehmer ist, verjähren in einem Jahr ab Lieferung. 

 

 

7. Haftung 

Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen. Das gilt nicht soweit Capptuller GmbH nach 

zwingenden gesetzlichen Vorschriften (z.B. Produkthaftungsgesetz), bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, wegen 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten, d.h. Pflichten, die Capptuller GmbH dem Kunden nach Inhalt und Zweck des Vertrages 

gerade zu gewähren hat oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 

erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf, haftet. Ein 

Anspruch auf Schadensersatz wegen einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf 

den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

 

# Schlussbestimmungen 

Capptuller GmbH ist nicht bereit oder verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren von einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht 

anwendbar. Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag ergeben, wird der Sitz 

der Auftraggeberin als Gerichtsstand vereinbart. 

 

 

 

 

 


